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Herrn 
Präsidenten des N~tionalrates 
Rudolf P öDE R 

Parlament 
101? Wie n 

des Nil tio n [I! ru te s X \7il~(] cse t;;;;;;;;;;;;'T;;d~ 

Wien, am l ~'LI Ilf..: \ 

'f258 lAB 

1989 -12- ij ~ 

zu Lj116~ IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4468/J betreffend Lärmschutz entlang der Inntalautobahn im Be

reich von Baumkirchen, welche die Abgeordneten Weinberger, or. 

Müller, Strobl, Mag. Guggenberger und Genossen am 9. November 

1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Die M~glichkeit, mit dem Ausbruchsmaterial des nahegelegenen 

öBB-Tunnels einen Lärmschutzdamm an der A 12 Inntal Autobahn für 

8aumkirchen zu schütten, wurde vom Landeshauptmarin von Tirol 

(Bundesstraßenverwaltung) bereits geprüft: 

Durch Schüttung eines 1500 m langen Dammes (H~he 3,Om, Raumin

halt 55.000 m3) könnte für Teile des Orts Baumkirchen eine star

ke, für höher gelegene Ortsteile eine geringe Minderung des Ver

kehrslärms der Autobahn erreicht werden. Dabei entstehen der 

Bundesstraßenverwaltung Kosten aus Grundeinlöse, Verlegung eines 

Begleitwegs, aufgesetzter Lärmschutzwand (da in einem rd. 340 m 

langen Abschnitt dßr Damm nur 1,5 m hoch geschüttet werden kann), 

Längsent~ässerung (Mulde mit Ausleitungen) , Begrünung. 
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Der Uberwiegende Verkehrsl~rm rUhrt jedoch von der n~her zum Ort 

verlaufenden öBB-Linie her. 

Eine Kostenbeteiligung der Bundesstraßenverwaltung wurde deshalb 

nur unter der Bedingung in Aussicht gestellt, daß auch entlang 

der Bahnlinie (von den öBB) ein Lärmschutzdamm geschUttet wird. 

Sollten die öBB dazu nicht bereit sein, wurde von der Bundes

straßenverwaltung nur die Bereitstellung der in ihrem Besitz 

stehenden Grundflächen als Deponie zugesagt. 
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